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" Der rechtliche Schutz der Alpenpflanzen,
Naturdenkméler und Naturschonheiten.

Vortrag gehalten in der Naturforschenden Gesellschaft Luzern
am 15. Mérz 1919 von

Dr. J. Stalder.

Wer hat schon an einem schénen Sommerabend, sei es am Bahn-
hof, sei es bei den Dampfschiffstationen Luzerns, sei es auf der
Strafe gegen Kriens und Horw, die vielen, von unseren lieben
Bergen heimkehrenden Touristen mit ihren rlesengroﬁen Bouquets
von Alpenrosen, Sternenblumen, Alpenprimeln, Enzianen usw.beob-
achtet, ohne daB dabei eine tiefe Wehmut ihn iiberkam beim
Anblick dieser Pliinderung unseres schonsten Alpenschmuckes?
Welchem Naturfreund ist nicht die Schamrote ins Gesicht ge-
stiegen, wenn er an Sonntagabenden jeweilen unsere StraBen-
pflaster und Trottoirs mit Blumenleichen weggeworfener Alpen-
pflanzen bestreut sah? Da fragen wir auch mit Diirrenmatt,
werin er mit soviel Gemiit iiber den Pflanzenraub in den Bergen
klagt: '

,»Wenn die Roheit auf der Reis’,

- Rauft sie ungehindert,

Haufenweis und fuderweis’,
Frevelt sie und pliindert.

Reiz und Anmut welkt im Staub
. Schmahlicher Verwiistung, . '
Wehrt da nicht dem frechen Raub
' Des Gesetzes. Rustung'»’“

~Ich machte im fo]genden versuchen, dlese Frage Zu beant-
worten, und da ist zunichst zu untersuiichen: Ist die lebende und
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leblose Natur um uns ein rechtsschutzwiirdiges Objekt und
welches sind insbesondere solche rechtsschutzwiirdige Ob-
jekte ? |

Die Natur kann rechtsschutzwiirdig sein aus dsthetischen oder
wissenschaftlichen Griinden; hierher gehoren vor allem die Alpen-
pflanzen, Naturschonheiten, naturgeschichtliche Seltenheiten,
erratische Blocke usw., oder aus rein praktischen Riicksichten; hier-
her gehoren z. B. die Heilpflanzen, die Aufforstungspflanzen usw.

Im Kreise einer naturforschenden Gesellschaft bin ich der Auf-
gabe enthoben, die Griinde auseinanderzusetzen, warum gerade
die Alpenpflanzen rechtsschutzwiirdige Objekte sind. Die Natur-
schonheiten im weiteren Sinne des Wortes, zu denen auch die Alpen-
pflanzen gehoren, sind ein Allgemeingut und verdienen schon im
Interesse des Allgemeinwohles vom Gesetzgeber geschiitzt zu
werden. Wer freut sich denn nicht so recht von Herzen und wessen
Gemiit erquickt sich nicht beim Anblick des griinen Rasenteppichs,
durchwirkt mit den wunderbarsten Farben unserer Alpenpflanzen,
dem Dunkelrot der Alpenrose, dem Tiefblau der Enziane, dem
Schwefelgelb der Berganemone, dem reinen Weifl der Alpenlilie,
dem dunkelbraunen Kopfchen unserer Branderli, die kein Kiinstler
vollkommen nachahmen, noch weniger erfinden konnte. Wie dde
und langweilig wiirden unsere Alpenweiden, unsere -Maiensdsse
und Wildheuplanggen aussehen, ohne diesen herrlichen Schmuck?
Die Erhaltung dieses Schmuckes als einer unversieglichen und
reinen Freudenquelle ist ebenso notwendig und wiinschenswert,
wie der Bau und die Subventionierung eines Theaters, einer
Konzerthalle, wie die kommunale Unterstiitzung einer Musik-
gesellschaft. : o

Statt in Worten das hohe Lied der Alpenpflanzen anzustimmen,
mochte ich Ihnen lieber.im Verlaufe des Referates einige Pracht-
exemplare von Alpenpflanzen in Projektionen vorfithren, welche
ich, nebst den bez. Angaben, der Freundlichkeit von Herrn Muheim
aus der Sektion Pilatus des S. A. C. verdanke. .

Die Alpenpflanzen sirid ferner auch rechtsschutzwiirdig als
Studienobjekte der Wissenschaft, und es ist kein Widerspruch,
wenn ich auch gleich beifiige: als Heilpflanzen.

- Weitere rechtsschutzwiirdige Objekte sind Nafurschinheiten
und naturwissenschaftliche Seltenheiten im engeren Sinne. Unter
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diesem Gesichtspunkte ist hier zunichst die Fauna einzu-
reihen, Darunter sind besonders schutzwiirdig Arten, Gattungen,
welche sehr selten geworden, die infolge der Nachstellungen der
Menschen in ihrem Bestande besonders gefihrdet sind. Rechts-
schutz verdienen bis zu einem gewissen Grade auch die Raubtiere
und schédlichen Tiere, ja gerade sie sind unter die vorerwidhnte
Kategorie einzureihen. Schutzwiirdig sind dieselben insoweit,
als ihre Schéddlichkeit und Gefédhrlichkeit nicht derart ist, .daB sie
die allgemeine Sicherheit und das Eigentum ernstlich gefahrden,
Die Frage, inwieweit im iibrigen infolge des Schutzes dieser -
Tiere entstandener Schaden zu ersetzen ist, gehort in das Gebiet
der Reservationen und Bannbezirke. Es soll hier gleich beige-
fiigt werden, daB es als wiinschenswert und gerechtfertigt er-
scheint, daf der Staat solche Schdden dann und insoweit ersetzt,
als die Erhaltung solcher Tiere im Interesse der Allgemeinheit
als wiinschenswert erachtet werden mubB.

Unter den Naturdenkmalern verstehen wir besonders schone
und interessante Exemplare oder ganze Bestdnde aus der Flora
und Fauna, Aufenthaltsorte selten gewordener Tiere, dsthetisch
oder geologisch interessante Felspartien, Hohlen usw. Hier sind
vor allem als schutzwiirdig zu erwdhnen jene Fremdlinge, die auf
ehemaligen Gletschern weit hergereist sind zu uns und auch heute
noch von ihrer Heimat und damit auch von der geologischen Ge-
schichte unseres Landes erzdhlen, die sog. erratischen Blicke oder
Findlinge. DaB sie zu einem groBen Teil bereits die Lieblinge
unseres Volkes geworden sind, und auch zu seiner Geschichte ge-
horen, beweisen die vielen Sagen, mit denen sie umwoben sind.

Sind nun alle diese Objekte des Naturschutzes auch rechts-
schutzbediirftig ?

Die Bejahung dieser Frage hinsichtlich der Alpenpflanzen
habe ich bereits in meinen einleitenden Worten angedeutet.

Wir konnen uns ja nur freuen iiber die Zunahme des Interesses
fiir unsere Berge und unsere schonen Alpentiler., Es miifite
wirklich ~ einen merkwiirdigen Eindruck auf die Ausldnder
machen, welche so zahlreiche Besucher und Bewunderer un-
serer Naturschonheiten sind, wenn wir Sthne und Tochter
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des Landes diesen Nationalreichtum nicht mindestens ebenso
schdtzen und schiitzen.wiirden, wie sie. Allein die Zunahme
des Bergsportes vergroBerte auch die Gefahr fiir die Weiter-
existenz und den Bestand unserer Alpenpflanzen. Zwar liegt der
unsinnige Pflanzenraub nicht im Wesen des Bergsportes be-
gritndet, Ich muB gleich hier erwihnen, daB gerade der S. A. C.
es immer war, welcher seinen Klubgenossen und Bergfreunden
zurief: Schiitzt die Alpenflora! Schont das Kleinod unserer
Berge! Allein es gibt so viele, die in die Berge steigen, bei welchen
nicht der Bergsport die Schuld an dieser unverstandlichen Pflan-
zenpliinderung tragt, sondern ihr eigener Charakter, den sie eben
auch mit hinaufnehmen auf die lichten, sonnigen. Hohen. Die
Verkehrsverhdltnisse und die teuren Fahrtkosten haben in den
letzten Zeiten gerade das Pilatusgebiet, mit seiner geradezu hoch-
alpinen Flora, zum hédufigen Reiseziel dieser Abart von Bergsteigern
gemacht, die ich soeben erwdhnt habe. Die begangensten Gebiete
und die seltensten Pflanzen sind immer am meisten der Gefahr der
Ausrottung ausgesetzt. Zu diesen Gebieten gehort ohne Zweifel
auch die Pilatusgegend. Es will mir oft scheinen, daB einzelne
Pflanzenarten, die bis anhin am Pilatus heimisch waren, im letzten
Jahrzehnt gewaltig zuriickgegangen, ja vielleicht dem Aussterben
nahegekommen sind. Ich erinnere zunédchst an die Alpenrosen,
Sternenblumen, Branderli, der schwefelgelben Anemone, um vom
Edelweis gar nicht zu sprechen, welches am Pilatus sozusagen
vollstandig ausgerottet ist, bis auf einen kleinen Restbestand.
Zu meiner Gymnasialzeit fithrte uns Schiiler der freie Donnerstag
Nachmittag oft in die bekannten Hohen der Frikmiind, des Gsidf
und der Lauelenalp hinauf, und wir konnten uns da freuen ob
den sehr ansehnlichen Bestdnden dieser Pflanzen. Jetzt kann
man beinahe die Exemplare zihlen, die dort noch ein kiimmer-
liches Dasein fristen. ,,lhre freundlichen Schwestern sind alle
langst dahin.” Wie am Pilatus, so steht’s iiberall bei den viel
begangenen Vor- und Hochalpengegenden. Die Alpenflora hat
es auch deshalb ganz besonders nétig, daB Frau Justitia fiir sie
miitterlich besorgt ist, weil hier das stdrkste dingliche Recht, das
Eigentum, zu wenig oder gar keinen Schutz bietet. Denn einmal
ist ihr Standort vielfach auf herrenlosem oder vom Privateigen-
tum nicht mehr erreichtem Gebiet, wie Schutthalden und Felsen
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des Hochgebirges .oder auf Gletschermorédnen, andererseits ist
nach Art. 699 Z.G.B. das Betreten von Wald und Weide und die
Aneignung wildwachsender Beeren, Pilze u. dgl. in ortsiiblichem
Umfange jedermann gestattet, soweit nicht spezielle, bestimmt
umgrenzte Verbote erlassen sind. Danach diirfte auch das An-
eignen von Alpenpflanzen unter den gleichen Voraussetzungen
jedermann gestattet sein, soweit nicht spezielle Pflanzenschutz-
verordnungen dies verbieten.

Schutzbediirftig sind dann auch die sog. Naturdenkmdler und
Naturschinheiten im engeren Sinne. Ritz (Wesen und Bedeutung
der Naturdenkmiiler in ,,Wissen und Leben* Heft 20 vom 15. Juli
1913) versteht unter ersteren blof solche Naturobjekte, die in
anbetracht ihrer Vergangenheit und als Zeugen einer fritheren
Entwicklungsepoche der besonderen Beachtung fiir wiirdig be-
funden werden. Unter diesen Begriff konnen auch Alpenpflanzen
fallen. Die Frage, ob diese Begriffsbestimmung nicht zu enge
ist, hatte zwar ihre Berechtigung, verlangt aber nicht notwendig
hier ihre Beantwortung. Zweifellos sind den Naturdenkmdlern
im engeren Sinne vor allem die erratischen Blicke beizuzihlen. DaB
dieselben nicht bloB rechtsschutzwiirdig, sondern auch rechts-
schutzbediirftig sind, ergibt sich aus der bekannten Tatsache,
dal dieselben sehr oft, ja sogar meistens gerade gegen den Eigen-
tiimer derselben in ihrem Bestande geschiitzt werden miissen.
Der Liegenschaftsbesitzer wird dieselben gewohnlich als Fremd-
linge gerne aus seinem Grundstiick verbannen, wenn ihm dies
moglich ist. Oft werden die erratischen Blocke auch aus dem
Grunde .bezw. um so mehr dem Untergange geweiht sein, weil
der Eigentiimer derselben daraus Gewinn schlagen kann, indem
sie zu Bau- und Steinarbeiten verwendet werden, welches Schick-
sal z. B. auch dem Konig der erratischen Blécke, dem bloc des
Marmettes bei Monthey drohte, dessen geschitztes Material sich
gerade zu ornamentalen Steinarbeiten vorziiglich eignet, _

Was sodann die Fauna betrifft, so ist bekannt, daf in histori-
schen Zeiten bereits so viele einheimische Tiere verschwunden
sind, die wir nur noch dem Namen nach kennen, darunter auch
ganz harmlose, wie z. B. Hirsch und Steinbock. Die Menschen
haben ihnen derart nachgestellt, daB sie nun ausgerottet sind,
ein Schicksal, das gegenwirtig wohl auch unserm populédren Lang-
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beiner unter der Vogelwelt, dem Storch, droht. Auch dem Fisch-
reiher, Biber, Fischotter, Adler usw. wird voraussichtlich bald
dasselbe Los beschieden sein.

Als schutzbediirftig wurden ferner erwdhnt die Naturschin-
heiten. Als solche mogen beispielsweise genannt werden: Wasser-
falle, Hohlen, Felspartien, Baumriesen usw. Infolge der Jagd
nach Gewinn, oft auch infolge der Vermehrung der Bevolkerung
und der entstehenden Erwerbsschwierigkeiten wird die Natur
um uns bestdndig umgestaltet und verdndert. Unsere Zeit ist
arm an Idealen. Alles wird nur nach dem schlieBlichen materiellen
Erfolg gewertet. Unsere Nachwelt wird von gewissen naturge-
schichtlichen Erscheinungen und Seltenheiten, von einstigen
Naturschonheiten blof noch héren und lesen, dieselben aber nicht
mehr sehen. Ist das nicht schon der Fall bei unserer gegenwartig
lebenden Generation? Gewif3, die Mutter Natur ist reich an ihren
Gaben und freigebig. DaB sie uns aber nicht soviel zu geben
vermag, um vom menschlichen Zerstorungsgeist nicht iiberholt
zu werden, ist eine Tatsache, welche wir mit unseren eigenen Augen
tagtdglich konstatieren konnen. Unsere Erfindungen mogen
noch so groB sein, sie konnen hier nicht schaffend und ergédnzend
in die Liicke treten. Was einmal vernichtet wurde, was die Natur
uns an Schonheiten, Interessantem und an Seltenheiten geschaffen,
das ist unwiderbringlich dahin. Die Menschen schrecken auch
nicht zuriick vor der Verunstaltung besonders interessanter,
schoner Landesgegenden durch das Reklamewesen. Dieser stumme
Marktschreier steigt hinauf bis in unsere Alpen und Gebirgstiler,
und keine Felswand ist ihm zu hoch und keine Halde zu steil,
wenn er glaubt, an seinem Platze ein zahlreicheres Publikum
beeinflussen zu konnen.

Wie werden nun diese schutzwiirdigen und schutzbediirftigen
Objekte rechtlich geschiitzt und in ihrem Bestande erhalten?

Lange bevor der Rechtsschutz hier mit Erfolg eingreifen kann,
hat ein anderes, m. E. noch besseres Mittel zu wirken, und das ist
die Aufkldrung, die Belehrung der Jugend und der breiten Offent-
lichkeit. Es diirfte sich empfehlen, den Naturschutz in seinem
ganzen Umfange in sdmtlichen Schulen der Schweiz einzufiihren,
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wie dies bereits vom Préasidenten der Schweiz. Naturschutz-
kommission an der Delegiertenversammlung des Schweizerischen
Lehrervereins in Murten am 26. Juni 1910 angeregt wurde. Der
Naturschutz ist ein Erziehungs- und Bildungsmittel, das vielleicht
bis anhin als solches noch zu wenig bekannt war. Wir sollten es
so weit bringen, daf der Naturschidnder und der Pflanzenrohling
in der 6ffentlichen Meinung als gedchtet dasteht. Aufmunterungen
zum Naturschutz in Vortragen, Aufsdtzen, in offentlichen An-
schldgen in Bahnhofen, Berghotels, Eisenbahnwagen usw. kénnten
da und dort viel Gutes wirken. Es ist hier vor allem dreier Vereine
zu gedenken, welche sich in der Arbeit fiir den Naturschutz be-
sonders verdienstlich gemacht haben, ja sogar z. T. die eigentlichen
Begriinder des Naturschutzes geworden sind, ich meine die
schweizerische Naturforschende Gesellschaft, den Tierschutz-
verein und die Gesellschaft fiir Heimatschutz. Das Zentralkomitee
der Schweiz. Naturforschenden Gesellschaft machte in der Jahres-
versammlung in St. Gallen am 29. Juli bis 1. August 1906 einen
Vorschlag zur Kreierung einer Kommission zum Schutze wissen-
schaftlich wichtiger Naturdenkmaler, welcher Vorschlag allgemein
sehr begriiBt und angenommen wurde. In jedem Kanton wurde
dann von der kantonalen Naturforschenden Gesellschaft eine
kantonale Naturschutzkommission gew&hlt, welche die Interessen
der zentralen Kommission im betreffenden Kanton vertritt. Ich
erwdhne ferner die Griindung des Schweizerischen Bundes fiir
Naturschutz am 2. Januar 1909. § 1 der Statuten desselben lautet:
., Der Schweizerische Bund fiir Naturschutz bezweckt den Schutz
der Naturdenkmiler der Schweiz im weitesten Umfang. Mit-
glied ist jedermann, der einen jihrlichen Beitrag von 1 fr. oder
einen einmaligen Beitrag von 20fr. zahlt.* Naturschutzkommission
und Naturschutzbund haben sich als ein wirksames Mittel fiir
den Naturschutz, insbesondere fiir eine giitliche Verstdndigung
mit den Eigentiimern von Naturschutzobjekten durch den Ab-
schluf von Dienstbarkeitsvertragen, den Ankauf von Natur-
schutzobjekten, den AbschluB von Pachtvertrdgen usw. erwiesen.
So wurde z. B. auch der bereits erwdhnte Konig der erratischen
Blocke, der bloc des Marmettes bei Montey mit Unterstiitzung
des Bundes von der Naturforschenden Gesellschaft angekauft.
Auf diese Weise entstanden auch die sog. Reservationen und
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Reservate, unter denen ich besonders die Begriindung des schwei-
zerischen Nationalparkes zu nennen habe. Die Entstehung des
letzteren wurde insbesondere durch die Bemiithungen der Schweiz.
Naturforschenden Gesellschaft ermdglicht, welche mit der Gemeinde
Zernetz unterm. 7. November 1912 einen Vertrag abschloB, wo-
nach letztere der ersteren zu Handen der Schweiz. Naturschutz-
kommission als Reservation iiberldBt: Das ‘Tal Tantermozza,
Cluozza, die Distrikte: Praspol, Schera, Fuorn und Stavelchod.
Die Uberlassung erfolgte fiir die Zeit vom 1. Januar 1912 an auf
99 Jahre. Der jéhrliche Pachtzins betrégt fr. 18,200. Spiter iiber-
nahm die Schweizerische Eidgenossenschaft diesen Pachtvertrag
an Stelle der Naturforschenden Gesellschaft, und zwar in Form
eines Dienstbarkeitsvertrages. '

Ich erwdhne dies hier deshalb weil in solchen guthchen Ab-
kommen auch ein Stiick rechtlichen Naturschutzes liegt, inso-
fern nénlich dadurch die bestehenden privatrechtlichen Rechts-
institute dem Naturschutz dienstbar gemacht werden. :
- Wenn wir aber von rechtlichem Naturschutz im eigentlichen
Sinne sprechen,. so meinen wir damit Gesetzesbestimmungen
(meistens Offentlichrechtlicher Natur), welche ausdriicklich und
ausschlieBlich den Naturschutz bezwecken. Hierher gehdren z. B.
die ‘ausdriickliche Einrdumung des Expropriationsrechtes zum
Zwecke. des. Naturschutzes, sowie Pflanzenschutzverordnungen
mit Strafbestimmungen fiir den Fall der Nichtbeachtung. der-
selben, sowie die gesamte Forst-, Jagd-, Fischerei-,und,Vogelz
schutzgesetzgebung.

- Die .bestehende Naturschutzgesetzgebung verfolgt im allge-
meinen folgende Zwecke: . R

1. Die Ausrottung der Arten zu verhindern.

2. Die Erhaltung von besonders fiir die Wissenschaft inter-
essanter oder seltener Objekte, sei es dann, daB sich hierfiir die
Botanik, Geologie, Pré’thisto'rie oder Zoologi¢ interessieren. '

3. Die Erhaltung von Naturdenkmalern Naturschonhelten‘
msbesondere aber die Erhaltung der Alpenpflanzen aus &stheti-
schen Grunden die Verhmderung der Verunstaltung des Land-
schaftsbﬂdes durch das Reklamewesen :

4. Die Erhaltung der Heilpflanzen zu medlzlmschen Zwecken
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Ich mochte nun gemdB meinem Thema gleich eine Gruppe von
Gesetzen von einer eingehenderen Besprechung ausschalten, ob-
wohl auch sie den Schutz von Naturdenkmalern und Naturschon-
heiten im weiteren Sinne erstreben, ich meine die Jagd-, Fischerei-,
Vogel- und Forstgesetzgebung in Bund und Kanton. . Ich erwihne
das Bundesgesetz iiber Jagd- und Vogelschutz vom 24. Juni 1904,
das Bundesgesetz betr. die eidgen. Oberaufsicht iiber die Forst-
polizei vom 11. Oktober 1902, das Bundesgesetz betr. die Fischerei
vom 21. Dezember 1888, das kantonale Gesetz betr. die Fischerei
vom 29. Oktober 1917, die kantonale Verordnung zum vorge-
nannten Bundesgesetz vom 12. November 1889.

Diese Gesetze wollen die Ausrottung der Arten verhindern
durch die Festsetzung von Schonzeiten, Schongebieten oder Bann-
bezirken und von Schonobjekten, insbesondere durch das Verbot der
Zerstorung von Nestern und Eiern. Allein einmal gehoren die hier
zu schiitzenden Objekte doch nicht zu den Naturdenkmaélern und
Naturschonheiten im engeren Sinne und andererseits liegen diesen
gesetzlichen Bestimmungen auch andere, namentlich fiskalische und
vermogensrechtliche, sowie auch wirtschaftliche Interessen zu-
grunde, ja letztere diirften sogar eine iiberwiegende Rolle spielen.

Gemdf meinem Thema mochte ich daher {ibergehen zur Be-
sprechung des rechtlichen Naturschutzes hinsichtlich der Alpen-
pflanzen.

Auf eidgendssischem Boden existiert keine einheitliche Pflanzen-
schutzgesetzgebung auBerhalb des bereits genannten Forstgesetzes.
Das Z.G.B. behilt jedoch in Art.702 sowohl dem Bunde, als auch
den Kantonen, sogar den Gemeinden, das Recht vor, Beschrdn-
kungen des Grundeigentums aufzustellen zum allgemeinen Wohl,
wie namentlich u. a. auch zur Erhaltung von Naturdenkmdlern,
Sicherung des Landschaftsbildes und. der Aussichtspunkte vor
Verunstaltung. Die Kantone haben nun diesen Vorbehalt auch
auf den Pflanzenschutz ausgedehnt. Dagegen kann vom recht-
lichen Standpunkte aus nichts eingewendet werden. Denn wie
wir gesehen haben, liegt die Pflanzenschutzgesetzgebung im In-
teresse des allgemeinen Wohles; sodann werden die Kantone auch
von der Erwédgung ausgegangen sein, dal die Alpenpflanzen unter
den Begriff der Naturdenkmaéler und Naturschonheiten im weiteren
Sinne gehoren.
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Eine groBe Anzahl Kantone hat jedoch schon lange vor dem
Inkrafttreten des Z.G.B. die Alpenflora in die Halle der speziell
vom Rechte geschiitzten Objekte eingestellt. Dieser Schutz betraf
urspriinglich bloB einzelne wenige, aber besonders gefahrdete
Arten, wie z. B. das EdelweiB. Eine solche Verordnung besteht
z. B. im Kanton Obwalden schon seit dem Jahre 1878, ebenso
in Luzern, Nidwalden und Schwyz seit dem Jahre 1881, in Glarus
seit dem Jahre 1883 usw. Der Kanton Aargau schiitzte in dieser
Weise einen Alpenrosenbestand bei Schneisingen und wies seine
Forst- und Flurbeamten an, gegen massenhaftes Ausreifen von
Orchideen einzuschreiten. Ebenso schiitzt auch der Kanton
Solothurn schon seit vielen Jahren einzelne seltenere Arten seiner
Flora, so insbesondere die Yberis saxatilis der Ravellenfluh.

Der erste Kanton, welcher eine allgemeine Verordnung iiber
Pflanzenschutz in Kraft treten lieB, ist der Kanton Wallis. Er
eroffnete die Aera der allgemeinen Pflanzenschutzgesetzgebung
in der Schweiz mit dem ErlaB des Staatsrates vom 13. Juli 1906.
Ihm schlieBen sich an die Kantone: St. Gallen mit einer Ver-
ordnung vom 31. Mai 1907, Appenzell—A. Rh. mit einer speziellen
Verordnung betreffend den Schutz der Alpenpflanzen vom 29. No-
vember 1907. Luzern besitzt eine allgemeine Pflanzenschutz-
verordnung seit dem 14, Mérz 1908, Uri seit dem 26. Mai desselben
Jahres, ebenso Glarus seit dem 17. Juni, Aargau seit dem 14. No-
vember des gleichen Jahres usw. Die letzten Kantone, welche
in die Reihe dieser Gesetzgebung eintraten, waren Schwyz mit
einer Verordnung vom 30. November 1916, Solothurn vom 3. April
1917 (eine Abinderung der Verordnung, vom 21. April 1908),
und Thurgau unterm 30. Marz 1918. Gegenwértig besitzen blof3
die Kantone Genf, Nidwalden und Tessin noch keine allgemeine
Pflanzenschutzverordnung. _ |

Die GroBzahl dieser Verordnungen sind ein Abbild eines Ent-
wurfes zu einer einheitlichen Pflanzenschutzverordnung, welche
von Dr. Christ im -Auftrage der schweizerischen Naturschutz-
kommission entworfen und den einzelnen Kantonsregierungen
mit der Bitte zugestellt wurde, ihm, soweit immer moglich, Gesetzes-
kraft zu verleihen. Viele Kantone sind dann in einigen Punkten
ihre eigenen Wege gegangen, vielfach genotigt durch ihre beson-
deren Verhdltnisse. Dr. Christ bemerkt zu seinem Entwurfe;
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,,Leitende Gesichtspunkte einer Verordnung, wie der vorliegenden,
sind groBenteils: moglichst ausgiebiger Schutz der einheimischen
Flora vor Beraubung, andererseits Fernhaltung solcher MaB-
regeln, welche den berechtigten GenuB der Flora allzustark be-
schrdnken und als kleinlich und vexatorisch empfunden werden.
Eine allzu strenge Fassung des Verbotes wére weit davon entfernt,
den ersteren Zweck zu erreichen. Denn auf allen Gebieten lehrt
die Erfahrung, daB allzu scharfe Verbote nur Erbitterung hervor-
rufen und daB das Polizeipersonal, dem die Handhabung der-
selben anvertraut ist, die Peinlichkeit und Kleinlichkeit des Ge-
setzes nur zu oft in der Anwendung noch iibertrumpft.« Diese
Gedanken waren in den meisten Kantonen in der Tat auch weg-
leitend geworden bei der Aufstellung -der Pflanzenschutzver-
ordnungen. Zu weit gehend ist jedenfalls die Bestimmung der
Verordnung des Kantons Wallis: ,,Das Ausreien von Alpen-
pflanzen mit ihren Wurzeln ist untersagt.” Mit Recht bemerkt
dazu Dr. Christ, daB auf diese Weise jeder Botaniker, jeder Tourist
oder Spaziergiinger, welcher nur ein einziges Exemplar mit den
Wurzeln ausreift, dem Landjdger verfallen wire. Ebenso wire
auch die Einschrdnkung des Pfliickens von Alpenpflanzen auf
eine ganz bestimmte Anzahl von Exemplaren nicht zu befiir-
worten. Verboten ist im allgemeinen nach den Verordnungen
samtlicher Kantone bloB das ,,massenhafte“ Ausreifien von Alpen-
pflanzen mit den Wurzeln. In vielen Kantonen wird dieses Ver-
bot jedoch bloB fiir seltenere oder in ihrem Bestande besonders
gefdhrdete, vielfach namentlich angefithrte Pflanzen, aufgestellt.
Als solche werden genannt: das Edelweif, die Alpenrose (jedoch
nicht iiberall und nicht unter allen Umstdnden, wie wir sehen
werden), Alpennelke, Enzianen, Orchideen, Mannsschildarten,
Narzissen, Alpenprimeln. In den meisten Kantonen wird auch
das Pfliicken ohne Wurzeln, sofern dies wiederum massenhaft
geschieht und seltenere Pflanzen betrifft, verboten. Einige
Kantone umschreiben den Begriff ,,massenhaftes Pfliicken
oder AusreiBen n#her, indem sie das Pfliicken ausdriicklich nur
soweit zulassen, als dadurch der Bestand der Art nicht wesent-
lich vermindert wird oder als dies blof in Form von bescheidenen
StrduBen oder einzelnen Exemplaren geschieht. Man will also
nicht durch Ubertreibung des Pflanzenschutzes, durch allzu eng-
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herzige Reglementiererei dem Wanderer die Freude an der Blumen-
welt verderben. Ebenso wird in sehr vielen Kantonen auch das
Feilbieten, Kaufen -und Verkaiifen von Alpenpflanzen, sowie das
Versenden derselben verboten. Einzelne Kantone wollen {iber-
haupt bloB den Handel tiit Alpenpflanzen verbieten und gestatten
ausdriicklich das Pfliicken derselben zum eigenen Gebrauch.
- Von diesen Verboten wird ausdriicklich nicht betroffen: das
Ausgraben und Pfliicken von Alpenpflanzen zu wissenschaftlichen,
medizinischen, und in einigen Kantonen auch zu Unterrichts-
zwecken. Ein weiterer Vorbehalt wird = gemacht zugunsten
von landwirtschaftlichen Nutzungen und Bodenverbesserungen.
Im Kanton Luzern werden u. a. auch die Privatrechte an Grund
und Boden vorbehalten. ‘Damit will gesagt werden, daf die Ver-
ordnung fiir den Grundstiickseigentiimer nicht gilt, soweit sein
Grundstiick reicht. Wird ein :solcher Vorbehalt zugunsten des
Grundeigentiimers nicht gemacht, 30 findet die Pflanzenschutz-
vérordnung ‘auch auf ihn Anwendung, und zwar audch innerhalb
der Grenzen seines Grundeigéntums. Denn die Pflanzenschutz-
verordnung ist ‘eine - 6ffentlich rechtliche  Grundeigentumsbe-
schrinkung. Der Grundeigentiimer Kann:aber sein Eigéntums-
recht nur ausiiben innerhalb der Schranken der bestehenden
Gesetzgebung. Freiburg hat es fiir notig gehalten, in seiner Pflan-
zenschutzverordnung ausdriicklich zu bemerken, daf ihr auch
der Grundeigéntiimer unterwotfen sei. Es scheint” mir nicht
wiinschenswert zu sein, zugunsten des Grundeigentiimers’ eine
Ausnahme vom Pflanzenschutzverbot zu statuieren, falls wenig-
stens ein Vorbehalt hinsichtlich der landwirtschaftlichen Nutzung
und der Bodenverbesserungen gemacht wird. Wenn nach diesén
beiden Richtungen eine Ausnahme vorgesehen ist, diirfte der
Grundeigentiimer in seinen Rechten nicht verletzt sein; die Alpen-
pflanzen bediirfen aber unter Umstédnden auch des Schutzes
gegeniiber dem Grundeigentiimer. Wie wir sehen werden, ist
dies insbesondere der Fall bei den eigentlichen Naturdenkmaélern,
Die meisten Kantone erteilen den zustdndigen Behdrdem auch
die Kompetenz, noch weiter gehende Ausnahmen zu gestatten.
- DieLuzerner Verordnungverbietet das Ausgraben, Ausreifien, Feil-
bieten und Versenden von seltenen, wildwachsenden Pflanzen mit
den Wurzeln, ebenso auch das massenhafte Pfliicken von seltenen
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Arten. Das Requisit ,,massénhaft‘ ist also nur beim Pfliicken ver-
wendet, ‘doch handelt es sich immer um 'seltene Pflanzen.” Das
Ausgraben und Ausreien mit den Wurzeln zu wissenschaftlichen,
erzieherischen und Heilzwecken, sowie zum eigenen Gebrauch
ist ‘gestattet. Letztere Bestimmung erscheint vom Standpunkte
eines wirksamen Pflanzenschutzes aus nicht unbedenklich, ja
sogar dazu angetan zu sein, die ganze Verordnung illusorisch zu
machen. Man will offenbar damit den Alpenpflanzenhandel
unterbinden. Allein dén Schéndern und Pliinderern von Alpen-
pflanzen wird es sogar in den meisten Fallen nicht um den Handel
zu tun sein (abgesehen vom EdelweiB), sondern um das Aus-
reifen und vielleicht um das Heimbringen, also auch zum eigenen
Gebrauch! — Der Kanton Uri nimmt von dem Verbot sowohl
des AusreiBens wie Pfliickens wild wachsender Pflanzen aus-
dritcklich die rote -Alpenrose aus, wo dieselbe in schadigender,
den ‘Weidgang beeintrichtigender Weise auftritt oder notwenchger-
weise zur Verféuerung verwendet werden muB.

- Die Strafen, welche auf die Ubertretung dieser Verordnungen
~gesetzt sind, variiereri von 2 bis 200 fr. (Kanton Bern) Buflg,
welche eventuei]’in Gefdngnisumgewandelt werdenkann. In Appen-
zell- J. Rh. ist mit dieser Strafe auch eine Konfiskation der gefre-
velten Pflanzen verbunder. Anzeigeberechtigt ist jedermann,
hierzu verpflichfet sind in ¢inigen Kantonen speziell die Forst-
und Flurbeamten, die Wildhiitér, das Polizeikorps.” ‘Uber den
Volizug der Verordnung haben die Bezirksdmter und Gemeinde-
rdte zu wachen. In einigen Karitonen wird durch die Verordnung
den Lehrern aufgetragen, den Schiilern die notige Aufklarung
und Wegleitung betreffend Pflanzenschutz zu geben (so z. B.
in den Kantonen Schwyz, Aargau und Solothurn). Ein Teil der
verfallenen BuBengelder fillt in einigen Kantonen (im Kanton
Appenzell-J. Rh. 30 9%, in Zug, Schwyz und Glarus die Hailfte)
dem Verzeiger als Belohnung zu. In vielen Kantonen werden
Forst-, Flur - und-Polizeibeamten Instruktionen gegeben, welcheder
erlassenen Verordnung Nachachtung verschaffen sollen. Die
Verordnungen verschiedener Kantone enthalten auch spezielle
und auBerordentliche Publikationsformen. Die Verordnung soll
z. B. in den Wartesidlen der Bahnhofe, in'den Klubhiitten, Hotels,
bezw. Bergwirtschaften usw. angeschlagen werden (so in. den
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Kantonen Graubiinden, Appenzell-A. Rh., Wallis, Uri usw.).
Die Zentrale Naturschutzkommission hatte s. Zt. auch an die
Verlagsfirmen Baedecker und Meier in Leipzig das Gesuch gerichtet,
den Entwurf der einheitlichen Pflanzenschutzverordnung der
Naturschutzkommission in ihre, die Schweiz behandelnden,
Reisebiicher aufzunehmen. Dieses Gesuch wurde jedoch von der
ersteren ablehnend, von der letzteren bloB bedingungsweise zu-
stimmend beantwortet.

Mit Ausnahme der Verordnungen -von Bern, Freiburg, Schaff-
hausen, Waadt, Appenzell-]J. Rh., Solothurn, - Neuenburg,
Schwyz und Thurgau wurden die besprochenen Pflanzenschutz-
verordnungen noch vor dem Inkrafttreten des Z.G.B. erlassen.
Wie bereits erwidhnt, gibt letzteres den Kantonen die Kompetenz,
zum Zwecke der Erhaltung von Naturdenkmélern Beschrin-
kungen des Grundeigentums aufzustellen. Diese Ermaéchtigung,
welche das Z.G.B. den Kantonen gibt, hat auch auf die Pflanzen-
schutzgesetzgebung der Kantone befruchtend eingewirkt. Zu-
ndchst haben drei Kantone, welche bis anhin noch keine Pflanzen-
schutzverordnungen hatten, eine solche in ihren Einfiithrungs-
gesetzen zum Z.G.B. vorgesehen und z.T., wie wir gesehen, auch
erlassen. Nidwalden erméchtigt hierzu den Landrat, Thurgau die Ge-
meinden, und, wenn diese darauf verzichten, den Kanton, Schwyz
denKantonsrat. Ferner sehen nun die Kantone inihren Einfithrungs-
gesetzen vielfach fiir einen wirksamen Naturschutz. (genannt
werden Naturdenkmaler und Naturschonheiten) auch das Expro-
priationsrecht vor, was in den bisherigen Pflanzenschutzverord-
nungen, bezw. kantonalen Expropriationsgesetzen, nicht der Fall
war. Es sind dies die Kantone Luzern, Ziirich, Glarus, St. Gallen,
Wallis, Freiburg, Schaffhausen und Thurgau. Hierin liegt ein nicht
zu unterschiatzender Fortschritt auf dem Gebiete des Natur-
schutzes, kommt es doch oft vor, daB eine botanische Insel von
seltenen Pflanzen, ein besonders groBer, prachtvoll ausgewachse-
ner Baum, ein Moor als Standort seltener oder der Ausrottung
besonders ausgesetzter Pflanzen, auf dem Wege giitlicher Ver-
handlung und vertraglicher Abmachung fiir die Zwecke des
Naturschutzes nichf gerettet werden konnen. Die Gegenpartei
hat es sich nun einmal in den Kopf gesetzt, auf die volle Aus-
iibung ihres Eigentumsrechtes nicht zu verzichten. Verstoft der
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Eigenttimer dabei nicht gegen eine Bestimmung der Pflanzen-
schutzgesetzgebung, wo er iibrigens, wie bereits erwihnt, ge-
wohnlich sich mit Erfolg ebenfalls auf sein Grundeigentum be-
rufen kann, so ist ihm ohne Expropriationsrecht nicht beizu-
kommen., Er kann aus bloBer Launenhaftigkeit, oder gelinde
gesagt, aus Mangel an Verstidndnis fiir die idealen Bestrebungen
des Naturschutzes, den Erwerb eines Naturschutzobjektes oder
den Abschlul eines Pacht- oder Dienstvertrages, welcher im
Interesse eines solchen gelegen hitte, verhindern oder aus Ge-
winnsucht eine solche Entschiddigung verlangen, dab sie in keinem
Verhéltnis mehr steht zu dem zu erkaufenden Vorteil, weshalb
vom AbschluB eines Vertrages abgesehen werden muB. In den
vorgenannten Kantonen wird es nach Erlafl der im Einfiihrungs-
gesetz vorgesehenen Verordnung, falls dieselbe auch das bereits
grundsétzlich bewilligte Expropriationsrecht aufnimmt, moglich
sein, die Erhaltung von Naturschutzobjekten entweder durch
Errichtung einer offentlich-rechtlichen Dienstbarkeit oder durch
Kauf zu erzwingen. Der zu bezahlende Preis ist in einem
speziellen Schatzungsverfahren zu ermitteln. Von Wichtigkeit
ist auch die Bestimmung der Kantone Luzern, Ziirich, Wallis
und Schaffhausen, wonach das Recht der Zwangsenteignung auch
an gemeinniitzige Vereine und Stiftungen {ibertragen werden
kann. Voraussetzung ist im konkreten Fall, daf das die Expro-
priation rechtfertigende, 6ffentliche Interesse stiarker ist, als das
Interesse am Fortbestehen des dem Naturschutz entgegenstehenden
Rechtes. Letzteres wire z. B. nicht der Fall, wenn dem zu er-
strebenden Naturschutz andere, wichtigere Gffentliche Interessen
geopfert werden miiBten, wie z. B. Interessen des offentlichen
Verkehrs, der offentlichen Sicherheit, der Landesverteidigung usw.

Gegenstand des in den Einfithrungsgesetzen vorgesehenen
Naturschutzes sind zunichst seltene Pflanzen oder iiberhaupt
schutzbediirftige Pflanzen, so in Ziirich, Obwalden, Appenzell-
J. Rh., Basel-Stadt, Basel-Land, Thurgau, Zug, Freiburg, Luzern,
Schwyz, Nidwalden und Wallis. In Waadt wird der Staatsrat
bezw. der Gemeinderat jeder Gemeinde durch den code rurale
(Art. 122/123) vom 22. November 1911 erméchtigt, durch Spezial-
verordnungen das Ausreifen, Zerstoren und in Verkaufsetzen
von seltenen Pflanzen mit ihren Wurzeln, insbesondere von Alpen-
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ptlanzen, unter Strafe zu verbieten. Die Kantone Luzern, Schwyz,
Nidwalden, Wallis nennen ebenfalls ausdriicklich Alpenpflanzen
und andere seltene Pflanzen. Solothurn spricht von schutzbe-
diirftigen Pflanzengattungen, Aargau von Pflanzen, die mit dem
Aussterben bedroht sind. Die Kantone Glarus, St. Gallen, Schaff-
hausen und Appenzell-A. Rh. wollen bloB Naturmerkwiirdigkeiten
oder Naturdenkmdler schiitzen.

Nun stellen aber, wie bereits angedeutet, die Einfithrungsgesetze
selbst noch keine eigentlichen Schutzbestimmungen zugunsten
der Alpenpflanzen auf, sondern erteilen bloB der betreffenden
Vollziehungsbehorde, Kantonsrat, Staatsrat, Regierungsrat, Land-
rat, Gemeinderat usw. die Ermichtigung, solche Schutzbestim-
mungen auf dem Verordnungswege aufzustellen. Nach dem Ein-
fithrungsgesetz (E.G.) von Schaffhausen sind die Naturdenkmaéler
nach Moglichkeit zu schiitzen und zu erhalten. Wie dies jedoch zu
geschehen hat, wird nicht gesagt, bezw. bestimmt bloB die Pflanzen-
schutzverordnung vom 11. April 1912. Im Kanton Aargau wird dem
Regierungsrat nicht blof die Ermdchtigung zum Erlal einer
solchen Verordnung erteilt, sondern ein direkter Auftrag. In
Freiburg ist es schon gemdf dem E.G. den Eigentiimern von
Naturdenkmaélern, deren Erhaltung aus wissenschaftlichen oder
dsthetischen Griinden allgemeines Interesse bietet, verboten,
irgendwelche Verdnderungen an denselben vorzunehmen, ohne
vorher den Staatsrat diesbeziiglich zu begriien. Durch das E.G.
wird ferner jedermann, auch dem Grundeigentiimer, verboten,
Pflanzen, die selten werden oder Gefahr laufen, ausgerottet zu
werden, mit den Wurzeln auszureiBen oder sonstwie absichtlich
zugrundegehen zu lassen. Die Verordnung ergédnzt dann diese
Bestimmung des E.G. durch Hinzusetzung der Strafe fiir den
Fall der Nichtbeachtung dieses Verbotes und stellt iiberdies eine
Liste der gesetzlich geschiitzten Pflanzen auf. Der Staatsrat kann
selbst das Inverkaufsetzen und Versenden solcher Pflanzen ver-
bieten. .

Auch der Kanton Luzern gibt in seinem E.G. (§99) dem Re-
gierungsrat bloB ein Verordnungsrecht zum Schutze der Alpen-
pflanzen und anderer seltenen Pflanzen. Der Erlaf der Verordnung
selbst ist Sache des Regierungsrates oder, soweit der Regierungs-
rat erkldrt, von dieser Berechtigung keinen Gebrauch machen zu
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wollen, Sache der Gemeinderdte. Letztere Erkldrung wurde
m. W, bis anhin vom Regierungsrat nicht abgegeben. Nun besteht
aber im Kanton Luzern, wie auch in anderen Kantonen, eine
Pflanzenschutzverordnung, welche élter ist, als das E.G. Es ist
nun ohne weiteres klar, daB erstere durch letzteres nicht derogiert
wurde, wohl aber 146t sich dieselbe zu einer allgemeinen Natur-
und Heimatschutzverordnung erweitern und durch Aufnahme
des Expropriationsrechtes vervollkommnen, falls man es nicht
vorzieht, fiir den Schutz der Naturdenkméler, Naturschon-
heiten usw. eine spezielle Verordnung zu erlassen. In der kanto-
nalen Naturschutzkommission berdt man gegenwirtig iiber die
Eingabe eines Entwurfes zu einer solchen Verordnung an den
Regierungsrat.

Damit sind wir bereits auf die Besprechung des rechtlichen
- Schutzes der Naturdenkmdaler und Naturschonheitenn im engeren
Sinne eingetreten. Vor dem Inkrafttreten des Z.G.B. kannte
man einen solchen Rechtsschutz kaum. Der rechtliche Natur-
schutz beschrdankte sich, wie bereits erwédhnt, auf die Alpen-
pflanzen oder iiberhaupt auf seltenere, wildwachsende Pflanzen,
auf besonders schine, interessante Biume und Baumgruppen, wie
z. B. im Kanton Zug. Nachdem der Art. 702 des Z.G.B. die Kan-
tone ausdriicklich auf das Recht zum Erlaf von Verordnungen
zum Schutz von Naturdenkmailern und Naturschonheiten hinge-
wiesen, haben die Kantone in ihren E.G. von dieser Kompetenz
meistens, wie auch beim Pflanzenschutz erwidhnt, insoweit Ge-
brauch gemacht, daB sie die betreffende Vollziehungsbehorde
zum ErlaB derselben und zur gleichzeitigen Einrdumung des
Expropriationsrechtes erméchtigten. Eine eigentliche Verordnung
enthalten auch hier die E.G. selbst nichf. Bis anhin haben
die betreffenden Vollzichungsbehorden nur in den Kantonen
Aargau, Ziirich, Bern, Basel-Stadt von dieser Erméchtigung Ge-
brauch gemacht. Doch diirfte auch auf diesem Gebiete bald eine
regere legislatorische Tatigkeit anheben. Die kantonalen Natur-
schutzkommissionen haben insbesondere seit dem Inkrafttreten des
Z.G.B. damit begonnen, Naturdenkméler, namentlich erratische
Blocke und Naturschonheiten, auf einem Verzeichnis einzutragen
und deren Bestand zunéchst durch giitliches Abkommen mit den
Eigentiimern zusichern. Die Aufnahme eines solchen Verzeichnisses
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erleichtert eine Vorschrift der eidg. Vermessungsinstruktion (Art.
67f) vom 15. Dezember 1910 (vgl. jetzt Art. 28 lit. g der Ver-
messungsinstruktion vom 10. Juni 1919), wonach als Gegenstande der
Vermessung u. a. auch hervorragende Naturdenkmadlerin die Grund-
buchpldne aufzunehmen sind. Je weniger giitliche Abkommen
mit den Eigentiimern von solchen Naturschutzobjekten die Er-
haltung der letzteren zu sichern vermogen, desto mehr wird dem
ErlaB der in den E.G. vorgesehenen Verordnung gerufen werden.

Eine Verordnung zum Schutze der Naturdenkmaéler und Natur-
schonheiten schen in ihren E.G. vor die Kantone: Ziirich, Uri,
Schwyz, Nidwalden, Zug, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Land,
Aargau, Thurgau, Bern, Luzern, Obwalden, Appenzell-I. Rh.,
Appenzell-A. Rh. und Wallis (Schutz der Landschaftsbilder
und Aussichtspunkte). Nach dem E.G. von Glarus haben ,,die
Ortschaftsgemeinderdte dariiber zu wachen, daB Naturmerk-
wiirdigkeiten und Naturdenkméler nach Maglichkeit erhalten
bleiben*. Eine dhnliche Wendung enthalt das E.G. von Schaff-
hausen. Wie bereits erwidhnt, stellt der Kanton Freiburg schon
in seinem E.G. maferielle Schutzvorschriften hinsichtlich der
Naturdenkméler und Naturschonheiten auf. Nach dem E.G.
von St. Gallen (Art. 154) ,,sind zum Schutze und zur Erhaltung
von Naturdenkmdilern die notigen MaBnahmen zu treffen. Der
Kanton Uri sieht bloB eine Verordnung gegen das Reklame-
unwesen vor. Doch scheinen unsere lieben Urner dem Grundsatz
zu huldigen: ,,Wenn’s Geld bringt, dann ist’s schon!“ Es kann
namlich der Landrat, statt die Anbringung von Reklametafeln
zu untersagen, bezw. die Enffernung einer die Gegend verun-
staltenden Reklame zu verlangen, vom Eigentiimer, welcher die
Anbringung gestattet oder von demjenigen, dem die Reklame
dienen soll, eine jahrliche Gebiihr von fr. 500 erheben. Eine &hn-
liche Bestimmung enthalten auch die E.G. von Schwyz und Nid-
walden. In St. Gallen sind Bauten und Reklametafeln, welche
das Orts-, Strafen- oder Landschaftsbild verunstalten, zu unter-
sagen. Im Kanton Waadt 14Rt der Staatsrat jede Reklame, welche
das Landschaftsbild verdirbt, auf administrativem Wege ent-
fernen. (Ges. betr. Reklamestempel vom 8. Januar 1904 Art. 12.)

Weitere Erorterungen iiber den orologischen, rechtlichen Natur-
schutz eriibrigen sich hier, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen,
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bereits beim botanischen Naturschutz Gesagtes wiederholen zu
miissen.

Es ist also wohl des Gesetzes Riistung imstande, unsere Alpen-
pflanzen, Naturdenkmdler und Naturschonheiten zu schiitzen.
Schwieriger aber als die Aufstellung einer Naturschutzverord-
nung ist die strenge Handhabung derselben. Das Gesetz ist
ein toter Buchstabe. Die blofle Androhung der Strafe im Gesetz
geniigt gewohnlich nicht zur Abschreckung. Es fehlt beim
gegenwdrtigen rechtlichen Naturschutz vielleicht weniger an
der Gesetzgebungsmaschine als vielmehr am Vollzug der bereits
vorhandenen Verordnungen und Gesetze. Die Publikation des
Urteils auf Bestrafung eines Naturschanders diirfte sich von
dem eben erwihnten Gesichtspunkte aus rechtfertigen. Denn
wer sich an idealen Giitern der Menschheit vergeht, soll offent-
lich gebrandmarkt werden. Es soll aber auch die breite Offent-
lichkeit die Behorden und Aufsichtsorgane in der Anwendung
der Naturschutzbestimmungen unterstiitzen. Zu diesem Zwecke
wiére aber m. E. eine noch weitergehende Bekanntmachung der
bestehenden Pflanzenschutzverordnungen wiinschenswert, nebst
den bereits erwahnten offentlichen Aufmunterungen und Auf-
klarungen zum Naturschutz in Hotels, Wirtschaften, Bahnhofen,
Bahnwagen, Klubhiitten, vielleicht auch an unseren begangensten
Pilatuswegen usw. Wenn die groBen Massen nicht mit solchen
unabldssigen Publikationen eingetrommelt werden, darf man
wohl von unseren Naturschutzgesetzen keinen grofien Erfolg er-
warten. Wir sollten es soweit bringen, daf der Naturfrevler nicht
durch die Sfrafe, die ihm in Aussicht gestellt ist, abgeschreckt
wird, sondern durch die offentliche Verachtung als Rohling.

Um aber bei der Anwendung des Gesetzes nicht strafrecht-
lichen Schwierigkeiten zu begegnen, diirfte sich da und dort
auch eine genauere, den strafrechtlichen Grundsdtzen besser
entsprechende Fassung der Pflanzenschutzbestimmungen emp-
fehlen. - :

Wir leben in der Zeit, da der Gedanke eines Volkerbundes
nicht mehr in das Reich der juristischen Mérchen und der
Traumgebilde irgendeines Volkerrechtslehrers verwiesen wird,
sondern bereits begonnen hat, konkrete Gestalt anzunehmen.
Unser kleines schweizerisches Staatswesen ist nicht zu klein,
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um sich noch in 25 Kantone, als z. T. souverdne Einzel-
staaten, zu gliedern. Der schweizerische Bundesstaat diirfte,
wenn auch nicht das direkte Vorbild, so doch in etwas abge-
schwéchter Form, der Prototyp des kiinftigen Vélkerbundes sein.

Wenn wir nun die Naturschutzgesetzgebung der Kantone
iiberblicken, so konnen wir die Wahrnehmung machen, daf
mit Ausnahme von drei Kantonen alle eine allgemeine Pflanzen-
schutzverordnung erlassen haben und die grofe Mehrzahl der
kantonalen E.G. Schutzbestimmungen fiir die Erhaltung der
Naturdenkméler und Naturschonheiten enthalten bezw. vor-
sehen und einige wenige Kantone auch hier spezielle Verordnungen
erlassen haben. So liegt der Gedanke nicht ferne, daB ,,es der
Schweiz gelingen moge*, wie Herr Sarasin, der Prasident der
Schweiz. Zentralen Naturschutzkommission in seinem Bericht
iiber die Tadtigkeit der letzteren iiber die Jahre 1908/09 ausfiihrt,
,,die gesamte autochtone Pflanzendecke des von ihr eingenom-
menen Teiles des europdischen Alpenzuges und des Jura unter
gesetzlichen Schutz gestellt und damit den grofen Nachbar-
staaten Veranlassung gegeben zu haben, das begonnene Werk
in gleicher Weise auch in ihren Gebieten fortzusetzen und zum
Ganzen zusammenschlieBend zu vollenden. Man hat bereits
versucht, den Archipel Spitzbergen zu einer européischen
oder Weltreservation zu machen, bis anhin allerdings ohne
Erfolg. Schon in den Jahren 1910 /11 wurde die Griin-
dung -emer Weltnaturschutzkommission angestrebt, die aus
offiziellen Vertretern aller Staaten bestehen sollte und die Auf-
gabe hidtte, den Naturschutz iiber die ganze Erde tatkréftig aus-
zudehnen und vor allem die mit der Ausrottung bedrohte hohere
Tierwelt vor dem Untergang zu retten. Im Jahre 1913 ist das
Werk zur faktischen Griindung gekommen. Allerdings muBte
dann die Einladung zur definitiven Konstituierung der Inter-
nationalen Naturschutzkommission auf den 21. September 1914
infolge Ausbruch des schrecklichen Krieges zuriickgezogen werden.
Die Beendigung des letzteren diirfte die Bestrebungen fiir
einen Weltnaturschutz neu anfachen. Die Volker werden ge-
zwungen sein, ihre internationalen Beziehungen wieder aufzu-
nehmen und die zerrissenen und mit Fiifen getretenen Ver-
trage wieder in ihre Rechte einzusetzen, bezw. neu zu begriinden.
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Der ungeheure Weltbrand, der iiber vier Jahre lang unermefliche
Kulturwerte vernichtete, wird die Nationen vielleicht doch zum
BewuBtsein gebracht haben, daB sie fiir die Zukunft nicht blof
materielle Giiter zu schiitzen haben, sondern auch immaterielle,
ideelle Giiter, bei denen die Freiheit der Meere und die Tonnagen-
frage keine Rolle spielt.

Schon beginnt der Frithling in die Berge zu steigen. Der
crocus streckt auf unseren Alpenweiden schon vorwitzig sein
Kopfchen aus der schmelzenden Schneedecke hervor und hélt
Ausschau nach der Friihlingssonne. Bald steigen die tal- und
alltagsmiiden Menschen wieder hinauf in die blumenbesdten
Hohen. Aber auch die Pflanzenfrevler beginnen wieder, wie jedes
Jahr, ihr trauriges Handwerk.

Wir sehen die herrliche Zierde unserer Alpen und Felsgesimse
im harten Kampfe mit der rauhen Witterung und den kérglichen
Lebensbedingungen siegend triumphieren. Wir staunen darob.
Allein vor dem Menschen, dem Zerstorer mit Vernunft und Wille
und Gemiit, ist dieser Sieger ohnméchtig. Ist es nicht eine
schone, ideale Aufgabe der kommenden Friedenszeit, den Pflanzen-
schmuck als immateriellen Volksreichtum erhalten zu helfen?
Unsere wildwachsenden Pflanzen sind doch am schonsten auf
ihrem selbstgewdhlten Standort, wo sie sich an ihre Umgebung
angepaBt haben. Wie Schuppen féllt ¢s von der durch Gewinn-
sucht gendrrten Menschheit: Es gibt noch ideale Werte, deren
Pflege uns nicht zu dem kiirzlich erlebten Kulturbankrott fiihrt.



	Der rechtliche Schutz der Alpenpflanzen, Naturdenkmäler und Naturschönheiten [Vortrag]

